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1.3

. die Errichtung, den Betrieb, die Unterhattung und lnstandsetzung der erfordertichen
Wege und Kranstettftächen (das letzte Teitstück der Zuwegung ist dabei entspre-
chend den technischen Erfordernissen soweit wie nötig auszuweiten),

. die Errichtung, den Betrieb, die Unterhattung und lnstandsetzung der erfordertichen
Schatt-, Übergabe- und Trafostationen,

. die Nutzung der Wege, Kranstett- und Montageftächen durch die Nutzerin und ihre
Beauftragten, insbesondere für die erfordertichen Wartungs- und Reparaturarbei-
ten,

. das Vertegen und Reparieren von unterirdischen Strom- und sonstigen Kabetn, die
nötig sind, um den erzeugten Strom in das öffenttiche Netz äinzuspeisen, wobei die
Kabel in einer Tiefe von mindestens 0,8 Metern unter der Erdoberftäche vertegt
werden, so dass die betroffenen Ftächen weiterhin uneingeschränkt landwirtschaft-
lich genutzt werden können,

. die Vornahme von Baugrunduntersuchungen und Vermessungen,

. die Errichtung, den Betrieb, die Unterhattung und lnstandsetzung sonstiger Neben-
antagen die notwendig oder sinnvot[ sind, um Windenergie zu gewinnen,

. das Betreten des Grundstücks zur Durchführung von Bau- und sonstigen Untersu-
chungen auch durch von der Nutzerin beauftragte Dritte.

. den Rückbau von WEA nebst Fundamenten, Zuteitungen, Wegen, Kranstettftächen,
Schatt-, Übergabe und Trafostationen sowie der sonstigen Nebenantagen.

Von der Gestattung umfasst ist auch eine mögticherweise erfordertiche Abstandsftä-
chenübernahme und die Dutdung des Überstreichens des Grundstücks durch die Rotor-
blätter (,,Oversaiting" ).

Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Nutzungsrechte zusammen, aber auch
jeweils einzetn, vom Eigentümer gewährt und von der Nutzerin vergütet werden. Aus-
schtaggebend hierfür ist die endgüttige Reatisierung der WEA.

Das nach deqeitigem Projektstand geptante Ptanungsgebiet ergibt sich aus dem ats An-
lage 1 a beigefügten Lageptan. Die nach dem dezeitigen Projektstand geptante Nut-
zung des Grundbesitzes des Eigentümers ergibt sich, sofern bereits vorhanden, aus dem
ats Anlage 1b beigefügten Lageptan. Diese Lageptäne werden Bestandteil des Vertrages.
Die genaue örttiche Lage der WEA und die Lage bzw. der Vertauf der sonstigen Antagen
wird erst im weiteren Vertauf der Ptanung festgetegt und vor Beantragung der Geneh-
migung nach Bundesimmissionsschutzgesetz in einen vortäufigen Lageptan eingetragen,
der dem Eigentümer zur Kenntnis gegeben wird. Sottte sich im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens oder aufgrund von Ereignissen, die nicht von der Nutzerin zu vertreten
sind, ergeben, dass der Grundbesitz für die Windenergieantage auf eine andere Weise
genutzt werden muss, insbesondere, weil der Standort für die Windenergieantage zu
verschieben ist, ist die Nutzerin - auch mehrfach - berechtigt, nach bittigem Ermessen
die Nutzung zu bestimmen. Spätestens mit Baubeginn ist die Bestimmung der Nutzung
abgeschtossen; die Nutzerin erstettt hierüber einen endgüttigen Lageptan, der dem Ei-
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§3

3.1

rie- und Handetskammer, hitfsweise vom Präsidenten des für den Standort zuständigen
Landgerichts benannten Sachverständigen ats Schiedsgutachter verbindtich für beide

Seiten bestimmt.

Pflichten des Eigentümers

Der Eigentümer verpftichtet sich, atte Baumaßnahmen zu dutden, die für die Errichtung,
den Betrieb, die Unterhattung und lnstandsetzung der WEA wie auch der Fundamente,
Zuteitungen, Wege, Kranstettftächen, Schatt-, Übergabe- und Trafostationen sowie der
sonstigen Nebenantagen erfordertich sind. Eingeschtossen sind Maßnahmen zu Moderni'
sierung und Erneuerung von bestehenden Antagen und Antagenteiten. Ktarsteltend weist
die Nutzerin darauf hin, dass das Recht nach diesem Absatz-kein Recht zum Repowering
beinhattet.

Der Eigentümer verpftichtet sich, den Grundbesitz in dem zu Errichtung, Betrieb, Un-

terhattung, lnstandsetzung sowie ggf . zur Modernisierung und Erneuerung erfordertichen
Umfang durch die Nutzerin oder von ihr beauftragten Dritten betreten oder befahren zu

[assen.

Auf dem in Anspruch genommenen Grundbesitz dürfen für die Dauer des Bestehens der
WEA keine Einwirkungen, die den Bestand, den Betrieb oder die freie Windanströmung
der WEA gefährden, vorgenommen werden. Der Eigentümer verpftichtet sich, insbeson'
dere auf atten in seinem Eigentum oder in Besitz befindtichen FturstÜcken in 700 m Um-

kreis zu den WEA ohne Zustimmung der Nutzerin

keine weitere Nutzung durch von Dritten betriebene WEA zuzutassen,

keine anderen Bauwerke zu errichten oder Anpftanzungen mit einer Höhe von mehr ats

10 Metern vorzunehmen oder zuzutassen, die die Stromproduktion der WEA durch Wind-
schattenbitdung beeinträchtigen könnten. Hiervon abweichend ist der EigentÜmer be-

rechtigt, auf dem von ihm übertassenen Grundbesitz auch weiterhin einzetn stehende,
gem. s 35 BauGB priviLegierte, landwirtschafttiche Bauvorhaben mit geringer Höhe bis
'10 m Höhe (2.8. Fetdscheune, Stattantage usw.), mit Zustimmung der Nutzerin auch

Bauwerke mit mehr ats 10 m Höhe zu errichten. Hierbei sind erforderliche Sicherheits-
abstände zu den WEA (Eisgang o.ä.) sowie Abstände gemäß Landesbauordnung einiuhat'
ten. Die Nutzerin ist über das Bauvorhaben schrifttich zu informieren. Hiervon bteibt die
forstwirtschafttiche Nutzung im übtichen Rahmen unberührt.

Der Eigentümer: verpftichtet sich, im Rahmen der Ftächenbewirtschaftung die erforder-
tichen Sicherheitsabstände zu den technischen Antagen einzuhatten. lm Bereich des An'
lagenturms beträgt dieser mindestens 10 m zum sichtbaren Fundamentsocket, um den

im Erdreich tiegenden Fundamentteit zu schützen. Sottte der WEA Herstetter andere Ab-

standsftächen vorgeben, so wird die Nutzerin diese Anforderungen dem Eigentümer mit-
teiten.

Fatts eine Trafostation aufgestettt wird, sind um diese 2 m Bewirtschaftungsabstand
einzuhatten, da die austretenden Starkstromkabet direkt an der Station noch nicht in

3.2

3.3

3.4

a)

b)

3.5

Seite 6 von 23

POOLVERTRAG, GROSSELFINGEN, EIGENTÜAAER



€z uo^ / elles

unl 000'Et
unr 000'0€
unl 000'92

uo^ aqoH ut
uo^ eqoH ut
uo^ aLloH u!

rqPfsqau]o8 '!z uep qe

rqefsqau]o8 '02 slq '[ [ txo^
rlle[sqau]ag '0! slq uutEaqnPE qe

:l6loJ otiv\ lEolaBtsal rsl vl/v\ ord EPllog loc
't'lqez

-eB uo111npo.tdtuo.t15 ueqf,tlLl)PstrPl Jap uo'r ElBueqqeun pun 11e3 tuepaf u1 prlM llaElua
-s6unzlnulsepulW sesal6 '(,,fpafues6unzlnulsepulw") p-rrr"r 111e1aE Ye Z'? pueqraldslue

launlua6ts alp }nP lap .1.11a1saB11a.raq Be.rlag Ja][uult]seq ula q)!uqe[ ply* Vl/Y\ old (e

:elleEluas6unzlnN punaEellagapuallalsnz]lelog L'V

.pJrM llralaB;ne ulauunluaBl3 Uep uaq)slMz 6unzlnuslrnlspunlg rop leltsuolul
pun agorg qreu a[ .rap 'laPUgeE (,,1oo6") Ee-r]aq]uuesaD Jatuullsa6qe ule pJlM lle6]ua
-sEunzlnpopualqpznzelfn}spunJgJeJq!EunzlnypunBunllels]taJe8olpJn}(eleBeluv)
lerqa6sBunueld ujl uellnlspunJg uo^ laulnlueBtaqlnlspunJD ellp up trtuesaEsut sPp Jnl

1;eFluasBunzlnP

']alqred.rarr lqltu ]sl l)nlspunlg seq :Z ollleuJollv E

:uolalal
:assaJpv

:O[üPN

:lst slfnlspunJg ueqlllpuelsua6a8 ratLl sep JelqlPd : I e^lleurallv E
( :ueznar>1ue e^l]eurallv apua]larlnz olllq)

lutululaqn qrne lenePsBell

-JaA atrussa6 e1p .rn; Be.ryal ulasalp snp Vl^ lep sqaulag sep pun Eunlqru'r3 lep 6unp

-lnO'Jnz sleurnlue§ll sap ualqlllld alp pun lJpllla uopuelsJa^ute uaEunlq)uuteuoqaN

uaLlf,lpaprolJa Jop alMos Vl/v\ lap qaulag uap pun 6un1qrpr.r3 rap tltu qfls lesatp Jep

qreu ,lEallol g eFeluy geuraB stolq)ed sep Eun.rel>1ll aqrlluuqf,s auta ssn'lqrsqesBe;1

-JeAlaquuez}nNlapJaun}uaBl3.rapuuer*.uaptaMuoJsllPelJnuV]^^lapqou]agJap
prn'Ernf|.lrtJl alp uuEI os 'lalqredler ua11u0 ueule uP aqlBll alp Jetünlua8tl rap leH

' ual toue lLlleull1o1 elBnlaBlaq

7 eEe;uy slp alp qtrlEnzeqselp pJuvl l3 'uassel nz ue8lpueqsne eEnzsneqlnqpunrg qlls
pun uaLlasnzule saztlsaqpunJg uayqnla§;np l'[ § U! sautes JeLl)nqpunJg elp ']!tu'tetq uU

-rrlnN atp lounluaEll lep 1611qrer-u11o^oq JeuJel 'nz q)lluuqrs 'uaEP'tluEnBB 'g 'z atm
.ua6et1uy uaErpuamlou seEB.r}JeA sesarp 6un.rqn;qrlnG atp rnt ualle ltutJolq .raun1ua613

Jap lurllls sneutLl Jaqnrpg 'puLs BrpuaMlou Vl^A rop nPqI)nU uap pun qaulag uap '6un1
.Ll]uJ]elpln}elp.uaqaBnzqeueBurupllJ]ueLl]]uaplo}loellepunueloLlnzutauaaun6lut.t
-,la;g9 u"qr1'y.,"prolla ellp '1qceur11o1 atp ttLuJalLl uuazlnN laP l'lleue ;aulnlua8lf le0

'uapJaM laueLllsumaq
lqrru qrllzlespunrB lrep uotlelsolerl pun Vl/v\ uaqf,slmz eqlgll el6 'uelnepol a'jetl lap

t§

L't

9'€



Baubeginn ist die Baubeginnsanzeige beim zuständigen Bauamt gemäß BlmSchG'

Genehmigung; Baugrunduntersuchungen und Vermessungsarbeiten getten noch nicht ats

Baubeginn.

b) Ein anteiLiges Nutzungsentgett aus dem jährtichen Nettoeinspeiseertös des Windparks
gemäß Abrechnung des Energieversorgers nach Abzug ggf. anfattender Kosten fÜr die
verpftichtende Direktvermarktung des Stroms, wetches auf die Eigentümer gem- 4.2

aufzuteiten ist. Dieses anteitige Nutzungsentgett ist ab der lnbetriebnahme der WEA,

wenn und soweit dieses das Mindestnutzungsentgett gemäß a) übersteigt wie fotgt zu

zahten:

vom 1. bis 10. Betriebsjahr
vom 11. bis 20. Betriebsjahr
ab dem 21. Betriebsjahr

Neben einer detaittierten Abrechnung durch die Nutzerin wird dem Eigentümer auf An-

forderung eine Abrechnung des Energieversorgers zur Verfügung gestettt.
Die lnbetriebnahme der WEA erfotgt hierbei mit der ersten vergüteten Einspeisung von

Etektrizität in das öffenttiche Stromnetz. Dieser Zeitpunkt wird dem Eigentümer schrift-
tich mitgeteitt.

4.2 Der Gesamtbetrag wird entsprechend der derzeit geptanten Anzahl an WEA fotgender-
maßen unter den Grundstückseigentümer innerhatb des Ptanungsgebietes aufgeteitt:

a) Ftächen innerhatb des Ptanungsgebietes: Die EigentÜmer, dessen Grundstück sich inner-
hatb des Pl.anungsgebietes befindet, werden entsprechend ihrer eingebrachten Ftur-
stückgröße vergütet und erhatten von dem Gesamtbetrag z0 %.

b) Baumaßnahmen: Die Eigentümer, auf deren Grundstück eine oder mehrere WEA, eine
dauerhafte Zuwegung oder eine Kranstettftäche errichtet werden, erhatten pro WEA

entsprechend der tatsächtich für diese Baumaßnahmen in Anspruch genommenen Fläche

von dem Gesamtbetrag s0 %.

c) Abstandsftäche: Die Eigentümer, auf welchen der baurechttiche Abstandsradius sowie
die Verkabetung liegen, erhatten von dem Gesamtbetrag 30 %.

Zur Verdeuttichung wird auf die in Antage 1c aufgefÜhrten Beispietrechnungen verwie'
sen.

Das Mindestnutzungsentgett gemäß g 4.1. a) ist zum 31.12. eines jeden Katenderjahres
fättig, nicht jedoch vor Eintragung der beschränkten persöntichen Dienstbarkeit gemäß §
5.1. Für das erste Jahr wird das Mindestnutzungsentgett anteilig bezahtt. Für das Jahr,
in das das Ende dieses Vertrages fättt, ist das Nutzungsentgett anteitig für die Zeit bis
zur Vertragsbeendigung - aufgerundet auf votte Monate - zu zahten. Das von der Strom-
produktion abhängige Nutzungsentgett gemäß §4.1. b) wird bis spätestens 31.03. des

fotgenden Katenderjahres abgerechnet und bis spätestens zum 15.04. dieses Fotgejahres
ausbezahtt.

Soweit der Grundstückseigentümer zur Erhebung von Umsatzsteuer auf das Nutzungs'
entgett verpftichtet ist, hat er dies der Nutzerin schrifttich anzuzeigen. Das jeweitige
Nutzungsentgett zzgt. gesetzticher Umsatzsteuer wird in diesem Fat[ erst fättig, nach-

jährtich 5 %

jährtich 6 %

jährlich 7 %

4.3

4.4
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5.2

5.3

§6

6.1

bteibt es aber unbenommen, ihren durch die Vormerkung gesicherten Anspruch an den

Dritten abzutreten und die Berichtigung der Eintragung der Vormerkung auf den Namen

des Dritten gegenÜber dem Grundbuchamt zu bewittigen'

lm Rahmen dessen ist der Eigentümer verpftichtet, jederzeit al'te erfordertichen Wit'

tenserktärungen in grundbuchmäßiger Form zu diesem vertrag abzugeben bzw' beizu-

bringen.

Der Eigentümer wird, sofern dies die zuständige Behörde fordert, die erfordertichen

Grunddienstbarkeiten und persöntichen Dienstbarkeiten zugunsten der öffenttich-
rechttichen Körperschaftzur Absicherung der notwendigen Grundstückserschtießungsan-

tagen sowie Abstandsftächen bestetten. Die hierbei zu verwendenden Eintragungsmuster

werden von der Behörde vorgegeben.

Atte mit den Grundbucheintragungen, -änderungen und -töschungen verbundenen Kosten

trägt die Nutzerin.

Eigentumsverhältnisse wEA und sicherungsabreden für Kreditinstitute

Es ist dem Eigentümer bekannt, dass die auf seinem Grundbesitz errichteten WEA dem

finanzierenden Kreditinstitut von der Nutzerin sicherungsübereignet werden. Zwischen

den vertragsschl.ießenden Parteien besteht dahingehend Einigkeit, dass die Nutzerin die

WEA sowie Fundamente, Zuteitungen und Schatt-, Übergabe- und Trafostationen nur

zeittich befristet und damit auch nur zu einem vorÜbergehenden Zweck im Sinne des §

95 Abs.1 BGB auf dem Grundstück errichtet und dass die wEA und die oben benannten

Nebeneinrichtungen im Eigentum der Nutzerin bteiben. Die wEA zähten damit nach dem

erktärten Witten der parieien nicht ats Bestandteite, sondern tedigtich ats Scheinbe'

standteit des Grundstücks des Eigentümers. Der EigentÜmer verzichtet unter Hinweis

auf die erfordertiche Sicherungsübereignung der WEA an das finanzierende Kreditinsti-

tut auf sein etwaiges verpächterpfandrecht an den auf seinem Grundbesitz künftig er'
richteten WEA nebst Zubehör.

Für den Fatt, dass die Verwertung des Sicherungsgutes erfordertich werden sottte, oder

aus anderen Gründen die Nutzerin die WEA nicht weiter betreibt und eine dritte Person

", ihr" Stette tritt, wittigt der Eigentümer in den Eintritt des Dritten ats Nutzer mit at-

ten Rechten und pftichten in diesen Nutzungsvertrag bereits jetzt unwiderruftich ein'

Die Nutzerin bevoLtmächtigt hiermit unwiderruftich die fremdfinanzierende Bank, den

Eintrittsvertrag mit einem eventuetten Erwerber zu schtießen. Der Eintritt des Dritten
wird wirksam, wenn der schrifttich hierüber abgeschtossene vertrag dem Eigentümer

ebenfatts schrifttich angezeigt worden ist. Ein von der Nutzerin bzw. dem Eigentümer

mit einem Dritten geschtossener Vertrag zwecks Eintritts in den bestehenden Nutzungs-

vertrag bedarf zur Wirksamkeit der Zustimmung der finanzierenden Bank. Die fremdfi-

nanzierende Bank ist berechtigt, auch setbst an die stette der Nutzerin zu treten' lhr

Eintritt wird wirksam, wenn sie dem Eigentümer eine entsprechende schrifttiche Erkl'ä-

rung zugehen tässt.

Die Vertragsparteien verpftichten sich, keine das Sicherungsinteresse der fremdfinanzie-

renden Bank berührenden Abreden in diesem Nutzungsvertrag aufzuheben, zu ändern

6.2

6.3
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8.2

8.3

8.5

8.6

8.4

§8

8.1

8.7

8.8

Vertragslaufzeit, Rücktritt, Kündigung

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung der Parteien in Kraft'

Das Vertragsverhättnis endet mit dem Abtauf des 25. Kal,enderjahres, das auf das Katen'

derjahr der Vertragsunterzeichnung fotgt. Eine ordenttiche Kündigung ist während der
FestLaufzeit ausgesch lossen.

Die Nutzerin hat die Option diesen Vertrag einmat um bis zu 5 Jahre zu den in diesem
Vertrag genannten Konditionen zu ver[ängern. Die Nutzerin hat diese Option bis spätes-

tens 6 Monate vor Abtauf der jeweitigen Laufzeit des Vertrages durch'schrifttiche Erkl'ä-

rung gegenüber dem Eigentümer auszuüben.

Fatts eine Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der WEA nicht innerhatb von

4 Jahren nach Vertragsunterzeichnung vortiegt, haben beide Vertragsparteien das

Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten. Die Vertragspartner schutden in diesem Fat[

auch keinen Schadensersatz.

Sottte nicht innerhatb von 3 Jahren nachdem die Genehmigung zur Errichtung und zum

Betrieb der WEA erteitt wurde mit deren Bau begonnen worden sein, haben beide Ver-

tragspartner ebenfatts das Recht, von diesem Nutzungsvertrag zurückzutreten. Die Ver'
tragspartner schutden in diesem Fatt auch keinen schadensersatz.

Beide Vertragsparteien haben das Recht von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn die
Nutzerin nach § 1.3 dieses Vertrages endgüttig bestimmt, dass das Ptanungsgebiet nicht
für die Errichtung von WEA genutzt werden wird.

Die Nutzerin kann den Nutzungsvertrag mit einer Frist von 6 (sechs) Monaten zum Ende

eines Katendermonats in Bezug auf die einzetnen WEA kündigen, wenn die jeweitige
WEA nachweistich durch höhere Gewatt zerstört wird, ein wirtschaftticher Betrieb der
jeweitigen WEA nachweistich nicht mehr mögtich ist oder die jeweitige WEA nachweis-
tich aufgrund gesetzl.icher oder behördticher Regetungen stittgetegt oder zurückgebaut
werden muss.

Der Eigentümer kann den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Be'

zug auf die einzetnen WEA kündigen, wenn die Nutzerin trotz vorheriger rechtzeitiger
schriftticher Kündigungsandrohung des Eigentümers mit der Zahtung des für die jeweili-
ge WEA vereinbarten jährtichen Nutzungsentgetts mehr ats 4 Monate in Verzug ist. Eine

schrifttiche Kündigungsandrohung muss der Nutzerin mindestens zwei Wochen vor Ab-

tauf der 4-Monats-Frist zugehen.

lm übrigen kann der Nutzungsvertrag von jeder Partei außerordenttich insbesondere
gekündigt werden, wenn ein VertragsteiI seine vertragtichen Verpftichtungen in einem
sotchen Maß schutdhaft vertetzt, dass der jeweiLs anderen Partei eine Fortsetzung des

Vertragsverhättnisses nicht zugemutet werden kann und eine einvernehmtiche Anpas-

sung des Vertrages ebenfatts nicht zur Zumutung führt.
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§ 1O Übertragbarkeit und Rechtsnachfolge

10.1 Beide Parteien haben das Recht, diesen Nutzungsvertrag und die darin enthattenen
Rechte und Pftichten auf Dritte zu übertragen. Der Eigentümer ist hierzu nur dann be-
rechtigt, wenn er gteichzeitig das Eigentum am Grundstück ebenfatts auf diesen Dritten
überträgt. Die Nutzerin ist berechtigt, ihre jeweitigen Ansprüche bezügtich einzetner
WEA-standorte (Ftächennutzung) separat auf verschiedene Personen (eine Mehrzaht von
Dritten) zu übertragen. Die Übertragung bzw. Abtretung ist dem jeweits anderen Ver-
tragspartner schrifttich anzuzeigen.

10.Z Die Nutzerin beabsichtigt, die Rechte und Pftichten aus diesem Nutzungsvertrag auf die
zukünftige Betreibergesettschaft zu übertragen. Dieser Übertragung stimmt der Eigen-

tümer bereits jetzt zu.

10.3 Die Eigentümerin räumt der Nutzerin für den Fatt des Verkaufs des GrundstÜcks ein ver-
tragtiches Vorkaufsrecht ein. Die Nutzerin hat ihr Vorkaufsrecht innerhatb von vier (4)

Wochen nach dem Empfang der Mitteil.ung des Eigentümers Über den lnhatt des mit ei-
nem Dritten geschtossenen Vertrages auszuüben.

10.4 Der Eigentümer verpflichtet sich für den Fatt, dass er das Grundstück veräußert, in den
Kaufvertrag fotgende Ktausel aufzunehmen:

Dem Köufer ist der am mit der geschlossene Nutzungsvertrag vollinhaltlich
bekannt. Ebenso ist dem Käufer die im Zusammenhang mit dem genannten Nutzungs-
vertrag eingetragene beschrönkte persönliche Dienstbarkeit nebst Vormerkungen be'
kannt. Der Köufer tritt in alte Verpftichtungen, die sich aus dem Nutzungsvertrag und
der eingetragenen beschränkten persönlichen Dienstbarkeit nebst Vormerkungen dem
jeweiligen Berechtigten gegenüber ergeben, unwiderruflich etn. Er übernimmt diese
Verpftichtungen als eigene Verpftichtungen. Der Köufer verpflichtet sich darüber hin'
aus, bei einem etwaigen Weiterverkauf seinerseits, seinem zukünftigen Köufer die
gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen.

Es ist das Datum der Vertragsunterzeichnung dieses Nutzungsvertrages einzusetzen.
Kommt der Eigentümer dieser Verpftichtung nicht nach, übernimmt er hiermit ausdrück'
tich die Haftung für daraus entstehende Schäden der Nutzerin

§11 Schlussbestimmungen

11.1 Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung sowie sämttiche im Rahmen dieses
Vertrages entstehenden Notar- und Grundbuchkosten trägt die Nutzerin.

11.2 Die Antagen sind wesenttiche Bestandteite des Vertrages. Nebenabreden zu diesem Ver-
trag sind nicht getroffen. Anderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ih'
rer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gitt auch für eine dieses Schriftformerfordernis
aufhebende oder abändernde Vereinbarung.

11.3 Beide Vertragsparteien sind verpftichtet, auf jedezeitiges Vertangen einer Vertragspar'
tei a1te Handtungen vorzunehmen und Erktärungen abzugeben, die erfordertich sind, um
sowoht für diesen Vertrag ats auch für atte eventuetten Nachträge und atte sonstigen
wesenttichen vertragsergänzenden Vereinbarungen einem gesetztichen Schriftformer-
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POOLVERTRAG, GROSSELFINGEN, EIGENTÜMER

Wderrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-

rufen. Die widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des vertragsabschtusses.

Um lhr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

Green CitY EnergY AG

Zirkus'Krone-Str. 1 0
80335 München

mittets einer eindeutigen Erktärung (2.8. ein mit der Post versandter Brief, Tetefax oder E'Mait)

über lhren Entschtuss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-

fügte Muster-Widerrufsformutar verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist'

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteitung Über die Ausübung des

Widerrufsrechts vor Abtauf der Widerrufsfrist absenden'

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu

gewähren und gegebenenfatls gezogene Nutzungen (2.8. Zinsen) herauszugeben. Sind die emp-

fangenen Leistungen ganz oder teitweise nicht oder nur in verschtechtertem Zustand zurückge'

währen, ist insoweit gegebenenfatts Wertersalz zu leisten'

Diese verpfl.ichtungen müssen innerhatb von 14 Tagen ab dem Tag erfüttt werden, an dem die

Mitteitung über lhren widerruf dieses vertrages bei uns eingegangen ist.

lch habe von der Widerrufsbelehrung Kenntnis genommen:

, den
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Anlage 1a Lageptan Planungsgebiet
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POOLVERTRAG, GROSSELFINGEN, EIGENTÜMER

Anlage 2

Vo[lmacht

Der Eigentümer

-nachfotgend Eigentümer genannt'

des Grundbesitzes Grundbuchbezirk

Gemarkung '
Grundbuchblatt

Fturstück

bevottmächtigt hiermit die Firma

Green City Energy AG mit sitz in München, eingetragen im Handetsregister - Amtsgerichtsbezirk

München - unter HRB 195 009,

die Grundbücher zu dem o. g. Fturstück einzusehen und sich Grundbuchauszüge hierüber aus-

händigen zu lassen.

Die Bevottmächtigte ist berechtigt, untervottmacht zu erteiten.

, den
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POOLVERTRAG, GROSSELFINGEN, EIGENTÜMER

Anlage 4 Muster

Grundbuchstette:

Grundbuch von ...Btatt ... , Fturstück' "' Gemarkung "'

Bewitligung

einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit samt vormerkung

- Windenergieanlage -

l. Grundbuchstand

ll. Vorbemerkung

Aufgrund des Nutzungsvertrages vom ... mit der Green City Energy AG mit Sitz in München' hat der Eigentü-

mer das Recht der Errichtung, des Betriebs und der Unterhattung einer Windkraftantage "' mit "' MW Nenn-

leistung, ... m Nabenhöhe und ... m Rotordurchmesser nebst Fundament, einschtießtich der zum Bau erforder-

Lichen Nutzung der Vormontageftäche eingeräumt. ln § 5 dieses Nutzungsvertrages hat sich der Eigentümer

verpfl.ichtet, das Nutzungsrecht durch Eintragung einer beschränkten persönl'ichen Dienstbarkeit nebst Vor-

*"ikrng"n zugunsten der Nutzungsberechtigten im Grundbuch dingtich zu sichern.

Gemäß s 6 des o. g. Nutzungsvertrages wird die Windenergieantage einer Bank aLs finanzierendem Kreditin-

stitut (künftig Bank) sicherungsÜbereignet. Damit ist die Bank berechtigt, die Rechte und Pftichten aus die-

sem Nutzungsvertrag zu übernehmen. ln Erfüttung dieser Verpftichtungen bestettt der Eigentümer der Nut-

zungsberechtigten nachfotgende Rechte:

lll. Beschränkte persöiliche Dienstbarkeit

Der Eigentümer bewittigt und beantragt hiermit für sich und seine Rechtsnachfol'ger die Eintragung einer

beschränkten persöntichln Dienstbarkeit an dem in Ziffer l. genannten Grundbesitz folgenden lnhatts:

Die Nutzungsberechtigte ist berechtigt '
1. die oben bezeichnete Windenergieanlage an bezeichneter Stette nebst Fundament, sowie Schatt - und

Trafostation zu errichten, für die Dauer des Pachtvertrages auf dem Grundstück zu betassen, sie zu betrei-

ben, zu unterhatten und instand zu setzen;

2. die für den Betrieb erforderlichen Zuteitungen zu vertegen, instand zu hatten, zu erneuern, atterdings in

mindestens 0,8 Meter Tiefe;

3. die im Rahmen der Windparks erfordertichen Wege und Kranstettftächen zu errichten, zu betreiben, zu

unterhatten, instand zu setzen und abzubauen. Der genaue Vertauf des Weges ergibt sich aus dem Lageptan'

Den jeweitigen Eigentümern und Landpächtern des dienenden Grundstücks steht an ihnen ein Mitbenut-

zungsrecht zu.

4. das Grundstück zu diesen Zwecken jederzeit zu betreten, zu befahren, es aufzugraben oder in sonst

erfordertichem umfang - auch durch beauftragte Dritte- in Anspruch zu nehmen;

..... ist Eigentümer des im FoLgenden bezeichneten Grundbesitzes:

Straße, Bezeichnung
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